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§ 67 PG 1965 Gutschrift von
Nebengebuhrenwerten fur Beamte

des Dienststandes

PG 1965 - Pensionsgesetz 1965

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

1. (1)Dem Beamten, der am 1. Janner 1972 dem Dienststand angehort hat, gebuhrt fur die Zeit vor dem 1. Janner
1972 eine Gutschrift von Nebengebihrenwerten, wenn er
1. 1.sicham 1. Janner 1970 in einem &ffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienstverhaltnis zum Bund
befunden und
2. 2.fur dasJahr 1970 eine anspruchsbegrindende Nebengebuhr oder in einem privatrechtlichen
Dienstverhaltnis zum Bund eine dieser Nebengebuhr entsprechende Nebengebulhr bezogen hat.
2. (2)Die Gutschrift betragt fur jedes Kalenderjahr, in das eine in einem Dienstverhaltnis zum Bund zurtickgelegte
Dienstzeit fallt, die im bestehenden Dienstverhaltnis ruhegenussfahig ist,

von 1946 bis 1950 1/4
von 1951 bis 1960 3/8
von 1961 bis 1971 3/4

der fur das Jahr 1970 bezogenen, in NebengeblUhrenwerten ausgedruckten Nebengebihren nach Abs. 1 Z 2. Die
Gutschrift ist mit Bescheid festzustellen.

1. (3)Dem Beamten, der am 1. Janner 1972 dem Dienststand angehort hat, aber erst nach dem 1. Janner 1970 in ein
Dienstverhaltnis zum Bund aufgenommen worden ist, gebulhrt fur die Jahre 1970 und 1971 auf Grund der
bezogenen anspruchsbegrindenden Nebengebuhren eine Gutschrift, bei deren Feststellung Abs. 2 anzuwenden
ist.

2. (4)Dem Beamten, der am 1. Janner 1972 dem Dienststand angehort hat, aber erstim Jahre 1971 in ein
Dienstverhaltnis zum Bund aufgenommen worden ist, gebuhrt fir das Jahr 1971 auf Grund der bezogenen
anspruchsbegriindenden Nebengebihren eine Gutschrift, bei deren Feststellung Abs. 2 anzuwenden ist.

3. (5)Dem Beamten, der am 1. Janner 1972 dem Dienststand angehort hat, aber erst nach dem 1. Janner 1970 aus
einem Landeslehrerdienstverhaltnis ausgeschieden ist und unmittelbar darauf in ein Dienstverhaltnis zum Bund
oder als Landeslehrer in ein Dienstverhaltnis zu einem Bundesland aufgenommen worden ist, gebtihrt die
Gutschrift mit der Mal3gabe, dass der Berechnung derselben der Durchschnitt der anspruchsbegrindenden
Nebengebuhren zugrunde zu legen ist, die in den im Jahre 1970 bestandenen Dienstverhaltnissen fur dieses Jahr
bezogen worden ist.

In Kraft seit 01.01.2003 bis 31.12.9999


file:///

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 67 PG 1965 Gutschrift von Nebengebührenwerten für Beamte des Dienststandes
	PG 1965 - Pensionsgesetz 1965


